
 
 

 

Niederschrift 
über die  

Öffentliche/Nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung 
Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Amperland 

 
am Dienstag, 18. März 2025 

im AmperVerband, Josef-Kistler-Weg 20, 82140 Olching 
 

VVS-ZVKTA/008 
 

Beginn der öffentlichen Sitzung: 10:00 Uhr 
Beginn der nicht öffentlichen Sitzung: 10:10 Uhr 

 
 

Anwesenheitsliste 
 
 
Verbandsvorsitzender ZVTKA  
Joachimsthaler, Stefan  
Gremium  
Doll , Walter  
Gasteiger, Christoph  
Blatt, Christian   
Felbermeier, Peter  
Dr. Hertlein, Markus  
Heckl, Josef   
Ostermeier, Franz  
Fath, Marcel  
Kneidl , Johannes  
Dirlenbach, Harald   
Mundl, Harald  
Obesser, Franz  
Bals, Robert  
Folger, Andreas  
Kühnel, Kai  
Gasteiger, Martin   
Heitmair, Johann 
Högenauer, Ludwig 
 

 

 
Entschuldigt 
Kolbe, Stefan 
Zech, Helmut 
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AmperVerband 
Mösl, Thomas 
Dr. Jung, Matthias 
Herbst, Peter 
Schmethüsen, Armin 
Stockinger, Marion  
 

 
Hinweis:  
 
In der nachfolgenden Niederschrift sind die wichtigen Ausführungen enthalten, soweit sie von 
den Sitzungsvormerkungen abweichen oder sie ergänzen. Die Vormerkungen sind vor oder 
während der Sitzung verteilt worden. Sind sie bei den Verbandsmitgliedern nicht verfügbar, so 
können sie von der Verwaltung des AV angefordert werden. 

 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass sämtliche Mitglieder form- und 
fristgerecht geladen wurden und die Mehrheit der Mitglieder der Verbandsversammlung an-
wesend und stimmberechtigt ist. Die Verbandsversammlung ist damit beschlussfähig. Der Vor-
sitzende eröffnet um 10:00 Uhr die 8. Verbandsversammlung. 
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Ö f f e n t l i c h e  T a g e s o r d n u n g  
 
1 Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 7. Verbandsversamm-

lung am 17.12.2024 

2 Finanzen; 
a) Beratung über die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan 2025 sowie über 
den Finanzplan; 
b) Beratung über den Investitions- und Erfolgsplan 2025 

3 Hinweis zu § 2 Abs. 4 der Verbandssatzung - Vorzeitiges Austrittsrecht der Ver-
bandsmitglieder 

4 Verschiedenes 

  

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 7. Verbandsver-
sammlung am 17.12.2024 

 
Sachvortrag: 
 
Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 7. Ver-
bandsversammlung am 17.12.2024. 
 
Beschluss: 
 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils der 7. Verbandsversammlung am 17.12.2024 wird 
genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 555.100 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglieder: 17 
  
 
 

TOP 2 Finanzen; 
a) Beratung über die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan 2025 sowie 
über den Finanzplan; 
b) Beratung über den Investitions- und Erfolgsplan 2025 

 
 
Herr Bürgermeister Gasteiger, Gde. Moorenweis, kommt um 10:03 Uhr. 
 
 
Sachvortrag: 
 
Der Vorsitzende verweist auf den folgenden Sachvortrag, der die wesentlichen Ergebnisse der 
Wirtschaftsplanung 2025 beinhaltet. 
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Cash Flow 
 
Die Einnahmen des Verbandes belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich auf rd. 
2.401 TEUR. Darin enthalten sind die Weiterberechnungen an die Verbandmitglieder für die 
angefallenen Betriebs- und Entsorgungskosten für Klärschlamm des Jahres 2025 von rd. 
2.401 TEUR. 
 
Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2025 keine geplant. 
 
Der Finanzbedarf des Jahres 2025 von rd. 2.401 TEUR kann vollumfänglich mit den im Jahr 
2025 erwirtschaften Finanzmitteln gedeckt werden. 
 
Gewinn- und Verlustrechnung  
 
Der Erfolgsplan des Jahres 2025 schließt mit einem Ergebnis von 0 TEUR ab. 
 
Die Einnahmen des Verbandes belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich auf rd. 
2.404 TEUR. Diese ergeben sich aus den Weiterbelastungen der entstandenen Kosten an die 
Verbandsmitglieder. 
 
Die Aufwendungen für Dienstleistung an Dritte für die Entsorgung von Klärschlamm sind mit 
rd. 2.355 TEUR budgetiert. Der Aufwand für Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände 
des Anlagevermögens wird voraussichtlich rd. 2 TEUR betragen. Für sonstige betriebliche 
Aufwendungen werden Kosten von rd. 46 TEUR erwartet. Darin enthalten sind Kosten für in-
genieurtechnische Beratung von rd. 14 TEUR. Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit sind mit rd. 
1 TEUR geplant. Des Weiteren sind Aufwandsentschädigungen für den Verbandsvorsitzen-
den, dessen Stellvertreter und Sitzungsgelder mit rd. 14 TEUR budgetiert. Aufwendungen für 
die Betriebsführung und sonstige Kosten wie Bürobedarf, Bankgebühren und Prüfungskosten 
wurden mit rd. 17 TEUR angesetzt. 
 
Nachdem keine Fragen folgen, bittet der Vorsitzende um Abstimmung über den Beschlussvor-
schlag. 
 
Beschluss: 
 
Es wird in der vorgelegten Fassung beschlossen: 
 
a) die Haushaltssatzung 2025, der Wirtschaftsplan 2025 und der Finanzplan 
 
    sowie 
 
b) die Durchführung der im Vermögens- und Erfolgsplan 2025 aufgeführten Maßnahmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 559.200 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglieder: 18 
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TOP 3 Hinweis zu § 2 Abs. 4 der Verbandssatzung - Vorzeitiges Austrittsrecht der 
Verbandsmitglieder 

 
Herr Bürgermeister Kneidl, Gde. Sulzemoos, kommt um 10:05 Uhr. 
 
Sachvortrag: 
 
Der Vorsitzende bittet Herrn Mösl um Erläuterung. 
Herr Mösl berichtet, dass im Verlauf der Gründungssitzung des Verbandes am 28.07.2022 der 
Betriebsführer gebeten wurde, folgende Information zum Jahresbeginn 2025 ins Gedächtnis 
zu rufen:  
 
Die Verbandssatzung des ZVTKA sieht vor, dass kein Verbandsmitglied den Zweckverband 
vor 31.12.2040 verlassen kann (§ 2 Abs. 3). § 2 Abs. 4 beinhaltet jedoch eine Ausnahmerege-
lung: 
 
„(4) Beträgt die Stimmenanzahl eines Verbandsmitgliedes gemäß § 6 Abs. 6 nicht mehr als 
2,5 vom Hundert der Gesamtstimmenanzahl, hat es abweichend von den Regelungen in Ab-
satz 3 das Recht, vorzeitig zum 31.12.2026 aus dem Verband auszutreten. Die Inanspruch-
nahme dieses Austrittsrechts ist dem Verband spätestens bis zum 31.12.2025 schriftlich mit-
tels Einschreiben mit Rückschein zu erklären, sonst verfällt das Austrittsrecht.“ 
 
Stimmanzahl gemäß § 6 Abs. 6: 
 

Name 

Stimmenanzahl 

(entsprechend der 

EW-Ausbaugröße) 

Stimmenanteil in % 

(nachrichtlich) 

AmperVerband 240.000 39,32% 

AZV Obere Maisach 7.000 1,15% 

Fürstenfeldbruck 100.000 16,38% 

Mammendorf 10.000 1,64% 

Mittelstetten 2.400 0,39% 

Moorenweis gesamt 4.100 0,67% 

ZV Obere Amper 13.000 2,13% 

ZV Schweinbach-Glonngruppe 6.500 1,06% 

Dachau 95.000 15,56% 

Erdweg 8.000 1,31% 

Haimhausen 8.800 1,44% 

Hebertshausen 10.000 1,64% 

Hilgertshausen-Tandern gesamt 4.400 0,72% 

Karlsfeld 41.000 6,72% 

Markt Indersdorf gesamt 18.000 2,95% 

Odelzhausen 12.000 1,97% 

Petershausen gesamt 9.500 1,56% 

Pfaffenhofen a.d. Glonn 3.000 0,49% 

Sulzemoos gesamt 7.200 1,18% 

Vierkirchen 7.500 1,23% 

Weichs 3.000 0,49% 

Gesamt 610.400 100% 
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Nachdem keine Fragen folgen, bittet der Vorsitzende das Gremium um Kenntnisnahme. 
 
Beschluss: 
 
Das Gremium nimmt die Information zur Kenntnis. 
 
 
 

TOP 4 Verschiedenes 

 
Entfällt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ende der öffentlichen Sitzung: 10:10 Uhr 
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